
Die von den Gerichten ausgearbeiteten Maßnahme
pläne sind bereits recht detailliert und geben Zeugnis 
von einer begrüßenswerten Initiative. Es wird jedoch 
unerläßlich sein, daß auch hier die Gerichte jeder Iso
lierung Vorbeugen, d. h. ihre Maßnahmepläne der Agi
tation und Propaganda und der Veranstaltungen 
ihrem zuständigen Wahlausschuß zur Billigung vor
legen, damit diese Pläne mit einbezogen werden kön
nen in den Maßnahmeplan des Wahlausschusses, der 
ja die Aufgaben' koordinieren muß, die der Nationalen 
Front als Trägerin der Schöffenwahl, der Gewerk
schaft, den Justizorganen und den örtlichen Organen 
der Staatsmacht zufallen.

Die Berliner Gerichte haben ihre Kräfte auf die 
Wahlkreise aufgeteilt, die während der Kommunal
wahlen gebildet wurden, um dadurch eine engere Be
ziehung zu den Volksvertretern und den Wählerver
tretern in diesen Wahlkreisen zu bekommen. Im 
Stadtbezirk Lichtenberg haben sich Richter, Staats
anwälte und Notare verpflichtet, zu jeweils einem 
ihnen namentlich benannten Abgeordneten in jedem 
der 18 Wahlkreise des Stadtbezirks ständig Verbindung 
zu halten. In Köpenick haben sich die Richter für 
Seminare zur Verfügung gestellt, die die Kreisleitung 
der SED mit den Parteisekretären der Betriebspartei
organisationen und der Kreisvorstand des FDGB mit 
den BGL-Vorsitzenden über die Bedeutung der Schöf
fenwahl und der sich aus ihr ergebenden Aufgaben 
für die Partei- und Gewerkschaftsfunktionäre in den 
Betrieben durchführen wollen.

Soweit die Pläne sich mit der Pressearbeit beschäf
tigen, steht überall an der Spitze ein grundsätzlicher 
Artikel des Direktors über Wesen und Bedeutung der 
Schöffenwahl im Heimatblatt seines Stadtbezirks. Im

Maßnahmeplan von Köpenick ist vorgesehen, daß in 
jeder Schöffenperiode wenigstens zwei Artikel von 
Schöffen über ihre Tätigkeit geschrieben werden sol
len, die den Betriebszeitungen und der Redaktion des 
Heimatblattes zur Verfügung zu stellen sind. Das 
Stadtbezirksgericht Lichtenberg hat acht Richter und 
zwei Schöffen für Artikel über schon festgelegte The
men verpflichtet und Termine gesetzt. Aus der Thema
tik dieser Artikel einige Beispiele:

Die Mitwirkung der Schöffen in Strafverfahren, in 
Ehe- und Unterhaltsprozessen und in Mietprozessen, die 
Mitwirkung der Schöffen bei der Rechtsauskunft Wie 
üben die Schöffen die Kontrolle über die Rechtsprechung 
aus? Bei aller Vielfalt der Themen hat dieser Plan doch 
den wesentlichen Mangel, daß unter zehn vorgesehenen 
Artikeln keiner ausdrücklich von den Fragen der Straf
politik, von der erzieherischen Rolle des Rechts handelt.

Von mehreren Seiten ist die Anregung gegeben 
worden, daß an den Seminaren der Staatspolitischen 
Schulung über die Schöffenwahl, die im November in 
den staatlichen Organen stattfinden wird, möglichst 
Schöffen teilnehmen, um mit ihren eigenen Erfahrun
gen die Seminare mit den Mitarbeitern der örtlichen 
Organe der Staatsmacht zu bereichern.

Die bisherigen Erfahrungen lassen erkennen, daß 
die Schöffenwahl 1958 auf Grund der sorgfältigen Vor
bereitung, die ein Ausdruck des Wachstums des poli
tischen Bewußtseins ist, besser anläuft als die Schöf
fenwahlen 1955. Nunmehr wird es insbesondere darauf 
ankommen, die vielfältigen Erfahrungen, die in den 
Kreisen und Bezirken gesammelt werden, auszuwerten. 
Dem Informationsblatt des Ministeriums wird für die
sen Erfahrungsaustausch eine besondere Bedeutung 
zukommen.

Die Gesetzgebung der Deutschen Demokratischen Republik
III. Quartal 1957*

Von Prof. Dr. HANS NATHAN, Direktor des Instituts für Zivilrecht der Humboldt-Universität zu Berlin, 
und Dozent Dr. HEINZ PÜSCHEL, Institut für Prozeßrecht der Deutschen Akademie 

für Staats- und Rechtswissenschaft „Walter Ulbricht“

Wenn man die Gesetzgebung des III. Quartals auf 
ihre Schwerpunkte analysiert, so zeichnen sich in ihr 
unverkennbar die Grundlinien und die Erfolge der 
Außenpolitik und der Innenpolitik unserer Regierung 
ab, insbesondere die Stärkung der internationalen Posi
tion der DDR und die weitere Entfaltung der soziali
stischen Demokratie.

Die Gesetzgebung im Bereich des V ö l k e r r e c h t s  
steht im Zeichen der Festigung des sozialistischen La
gers durch den Ausbau des Systems der zweiseitigen 
internationalen Verträge, die im Geiste der Freund
schaft und Gleichberechtigung der Vertragspartner ab
geschlossen worden sind.

Nachdem durch das Konsulargesetz vom 22. Mai 1957* 1 
die staatsrechtlichen Grundlagen unseres Konsular
wesens geschaffen worden sind, hat die Volkskammer 
nunmehr die Konsularverträge mit der UdSSR und der 
CSR ratifiziert, und zwar durch das Gesetz über den 
Konsularvertrag zwischen der Deutschen Demokrati
schen Republik und der Union der Sozialistischen So
wjetrepubliken vom 10. Mai 1957 vom 8. August 1957 
(GBl. I S. 435) und das Gesetz über den Konsularver
trag zwischen der Deutschen Demokratischen Republik 
und der Tschechoslowakischen Republik vom 24. Mai 
1957 vom selben Tage (GBl. I S. 443). Beide Verträge 
sind nach den gleichen Gesichtspunkten aufgebaut. Sie 
enthalten Bestimmungen über die Zulassung von Kon
suln, über deren Vorrechte im Empfangsstaat und über 
deren Amtsbefugnisse. Letztere stimmen im wesent
lichen mit unserer staatsrechtlichen Regelung der Be
fugnisse eines Konsuls überein (vgl. §§ 14 ff. des Kon
sulargesetzes). Was den Begriff des „Konsuls“ anbe
langt, so sei auf einen bedeutsamen Unterschied zwi
schen dem Konsulargesetz und den beiden Staatsver
trägen hingewiesen. Während nach § 2 des Konsular-

» Übersicht über das I. Quartal in NJ 1957 S. 329, 372 und 
über das II. Quartal in NJ 1957 S. 470.

l vgl. Gesetzgebungsübersicht für das n. Quartal, NJ 1957 
S. 471.

gesetzes nur die Generalkonsuln, die Konsuln und die 
Vizekonsuln die Rechtsstellung eines Konsuls inne
haben, werden in beiden Staatsverträgen (jeweils in 
Art. 1) auch die Konsularagenten als Konsuln behan
delt. Da die Konsularagen ten nach § 11 des Konsular
gesetzes als konsularische Privatbevollmächtigte zu be
trachten sind, die nicht befugt sind, die den Konsuln 
eingeräumten Befugnisse selbständig auszuüben, ist die 
in beiden Staatsverträgen festgelegte Stellung der Kon- 
sularagenten weitergehend als deren staatsrechtliche 
Stellung.

Der Rechtshilfevertrag mit der Volksrepublik Polen, 
der durch das Gesetz über den Vertrag zwischen der 
Deutschen Demokratischen Republik und der Volks
republik Polen vom 1. Februar 1957 über den Rechts
verkehr in Zivil-, Familien- und Strafsachen vom 8. Au
gust 1957 (GBl. I S. 413) ratifiziert wurde, ist in seiner 
Bedeutung für die weitere Festigung der freundschaft
lichen Beziehungen zwischen beiden Staaten und der 
Rechtssicherheit ihrer Bürger in unserer Zeitschrift be
reits gewürdigt worden2. Ein Vergleich mit dem Rechts
hilfevertrag, der am 11. September 1956 mit der CSR3 
abgeschlossen worden und nach der Bekanntmachung 
vom 29. Juni 1957 (GBl. I S. 365) am 5. Juli 1957 in 
Kraft getreten ist, ergibt, daß der neue Vertrag in sei
nem ersten Abschnitt (Rechtshilfe in Zivil- und Fami
liensachen) in einigen Punkten weiter ausgebaut ist, 
insbesondere mit den intemational-privatrechtlichen 
Bestimmungen über die Form der Eheschließung, die 
persönlichen und vermögensrechtlichen Beziehungen 
der Ehegatten, die Nichtigkeit einer Ehe, den Unter
haltsanspruch außerhalb eines Eheverfahrens, die Ent
mündigung, ferner hinsichtlich der Anerkennung von 
Entscheidungen über nichtvermögensrechtliche An
sprüche. Diese Bestimmungen sind vor allem als eine 
sehr begrüßenswerte Ergänzung der lückenhaften Kol-

2 vgl. Cukierski, Rechtshilfevertrag zwischen der Volksrepu
blik Polen und der Deutschen Demokratischen Republik, NJ 
1957 S. 353.

3 vgl. GBl. 1956 I S. 1187.
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